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RICHTLINIEN FÜR DIE AUSHANDLUNG EINES MODERNISIERTEN 

ASSOZIIERUNGSABKOMMENS MIT CHILE 

 

 

A. ART UND GELTUNGSBEREICH DES ABKOMMENS 

 

Verhandlungsziel ist es, durch den Abschluss eines umfassenden Abkommens (im Folgenden 

"modernisiertes Abkommen") das bestehende Abkommen über die Gründung einer 

Assoziation zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits 

und der Republik Chile andererseits1 (im Folgenden "Assoziierungsabkommen") zu 

modernisieren und zu ersetzen. 

 

Die Verhandlungen sollten dazu führen, den derzeitigen Geltungsbereich des 

Assoziierungsabkommens zu erweitern und an die neuen politischen und wirtschaftlichen 

Herausforderungen auf globaler Ebene, an die neue Wirklichkeit der Partnerschaft EU-Chile 

sowie an die Zielsetzungen der in letzter Zeit geschlossenen Abkommen und der laufenden 

Verhandlungen zwischen der EU und Chile anzupassen. 

 

Mit dem modernisierten Abkommen sollte ein kohärenter, umfassender, zeitgemäßer und 

rechtsverbindlicher Rahmen für die Beziehungen der EU zu Chile geschaffen werden. 

                                                 
1 ABl. L 352 vom 30.12.2002, S.1. 
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Da Chile aufgrund der Fortschritte des Landes nicht mehr für eine Unterstützung im Rahmen 

der bilateralen EU-Entwicklungszusammenarbeit in Betracht kommt, ist es wichtig, dass 

Inhalt und Struktur des modernisierten Abkommens den neuen Modus der Zusammenarbeit 

zwischen der EU und Chile widerspiegeln. Das modernisierte Abkommen sollte auch der 

transformativen Rolle der Agenda 2030 und dem Beitrag der internationalen Entwicklungs-

zusammenarbeit zur Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung Rechnung tragen. 

 

Das Abkommen sollte eine verstärkte politische Zusammenarbeit in außen- und 

sicherheitspolitischen Fragen vorsehen. 

 

B. VORGESCHLAGENER INHALT DES ABKOMMENS 

 

I. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE UND ZIELE 

 

Das modernisierte Abkommen sollte auf der Wahrung der demokratischen Grundsätze, der 

Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte und der Grundfreiheiten beruhen, die vor allem in 

der Charta der Vereinten Nationen und sonstigen relevanten Menschenrechtsinstrumenten, 

darunter der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, sowie im humanitären Völkerrecht 

verankert sind. Zusammen mit dem ersten Teil der EU-Standardklausel über die 

Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen sollten diese allgemeinen Grundsätze 

wesentliche Elemente des modernisierten Abkommens darstellen. Das Abkommen sollte die 

Möglichkeit vorsehen, bei Verstößen gegen diese Grundsätze das Abkommen einseitig ganz 

oder teilweise auszusetzen. 
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Das modernisierte Abkommen sollte Chile und die EU in die Lage versetzen, ihre 

institutionellen Kapazitäten sowie ihre Politik- und Rechtsrahmen zu stärken und, sofern sie 

sich darauf einigen, als strategische Partner in wichtigen multilateralen Foren und 

Institutionen zu agieren. 

 

Die Vertragsparteien sollten nach dem modernisierten Abkommen verpflichtet sein, alle 

erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Bestimmungen des Abkommens Wirkung zu 

verleihen. Dazu gehört auch die Einhaltung der Bestimmungen auf allen staatlichen Ebenen. 

 

Das modernisierte Abkommen sollte dem gemeinsamen kulturellen Erbe und den engen 

historischen, politischen und wirtschaftlichen Bindungen zwischen den beiden Vertrags-

parteien Rechnung tragen und mit folgenden Grundprinzipien und Hauptzielen im Einklang 

stehen: 

 

• Inhaltliche Anpassung des Assoziierungsabkommens zur besseren Berücksichtigung der 

jüngsten Entwicklungen auf globaler Ebene. 

• Berücksichtigung der gemeinsamen Werte der Demokratie, der Wahrung der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit. 

• Betonung der Entschlossenheit zur Förderung einer verstärkten Assoziation im Interesse 

des Wohlstands und des Wohlergehens der Bürger. 

• Intensivierung der Koordinierung zu bilateralen und internationalen Fragen von 

gemeinsamem Interesse, einschließlich regionaler Aspekte. 

• Stärkung der Zusammenarbeit zu bilateralen, regionalen und globalen Fragen von 

gemeinsamem Interesse. 
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HANDEL UND NACHHALTIGE ENTWICKLUNG 

 

Das Abkommen sollte Bestimmungen über arbeitsrechtliche und umweltbezogene Aspekte 

des Handels und der nachhaltigen Entwicklung umfassen, die im Geschäfts- und 

Investitionsumfeld relevant sind. Es sollte die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige 

Entwicklung fördern. Es sollte Bestimmungen enthalten, die die Einhaltung und wirksame 

Umsetzung der international vereinbarten Grundsätze – wie des Vorsorgeprinzips – und 

Regeln fördern, einschließlich der Kernarbeitsnormen und Kernübereinkommen der 

Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sowie der wichtigsten multilateralen 

Umweltübereinkommen, auch jener in Bezug auf den Klimawandel, insbesondere des 

Übereinkommens von Paris. 

 

Das Abkommen sollte das Recht der Vertragsparteien bekräftigen, im Arbeits- und 

Umweltbereich regelnd tätig zu werden, im Einklang mit ihren internationalen 

Verpflichtungen, und mit dem Ziel, ein hohes Schutzniveau zu erreichen. Es sollte 

Bestimmungen enthalten, durch die gewährleistet wird, dass das heimische Schutzniveau des 

Arbeits- und Umweltrechts nicht zugunsten von Handel und Investitionen gesenkt wird. Dazu 

gehört die Verpflichtung, nicht vom inländischen Arbeits- und Umweltrecht abzuweichen und 

dessen Durchsetzung sicherzustellen. 
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Das Abkommen sollte einen größeren Beitrag von Handel und Investitionen zur nachhaltigen 

Entwicklung fördern, insbesondere indem Fragen wie die Erleichterung des Handels mit 

umwelt- und klimafreundlichen Waren und Dienstleistungen sowie die Förderung von 

freiwilligen Nachhaltigkeitssicherungskonzepten, der sozialen Verantwortung von 

Unternehmen und der Geschlechtergleichstellung angegangen werden, und zwar auf der 

Grundlage international anerkannter Instrumente, auch in Bezug auf die Versorgungsketten 

der verantwortungsvollen Landwirtschaft. 

 

Das Abkommen sollte zudem Verpflichtungen zur Förderung legal erworbener und nachhaltig 

bewirtschafteter natürlicher Ressourcen, insbesondere in Bezug auf biologische Vielfalt, Tiere 

und Pflanzen, forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Fischerei (einschließlich der Bekämpfung 

der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei) enthalten und die einschlägigen 

internationalen Instrumente und Verfahren abdecken. Darüber hinaus sollte es einen Handel 

fördern, der eine emissionsarme und klimaresistente Entwicklung begünstigt. 

 

Das Abkommen sollte geeignete Bestimmungen für die wirksame Umsetzung und 

Überwachung dieser Bestimmungen enthalten und Verfahren zur Beilegung etwaiger 

Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien sowie die Beteiligung der Zivilgesellschaft 

vorsehen. 
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HANDEL UND GENDER 

 

Das Abkommen sollte Bestimmungen zu handelsbezogenen Aspekten der Gleichberechtigung 

enthalten. Es sollte die Notwendigkeit anerkennen, Frauen mehr Möglichkeiten zu geben, von 

den wirtschaftlichen Chancen, die sich durch die verstärkte Handelspartnerschaft der 

Vertragsparteien im Rahmen des Abkommens ergeben, zu profitieren. 

 

ENERGIE UND ROHSTOFFE 

 

Das Abkommen sollte Bestimmungen zu handels- und investitionsbezogenen Aspekten von 

Energie und Rohstoffen enthalten. Die Verhandlungen sollten darauf abzielen, ein offenes, 

transparentes, nichtdiskriminierendes und berechenbares Geschäftsumfeld sicherzustellen, 

wettbewerbswidrige Praktiken einzudämmen und Local-Content-Bestimmungen 

(Anforderungen bezüglich des inländischen Fertigungsanteils) in diesen Bereichen zu fördern. 

Darüber hinaus sollte das Abkommen Regeln zur Unterstützung und verstärkten Förderung 

von Handel und Investitionen im Sektor der erneuerbaren Energien umfassen. Außerdem 

sollte das Abkommen Bestimmungen enthalten, die einen unbeschränkten und nachhaltigen 

Zugang zu Rohstoffen sicherstellen. 
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REGULATORISCHE KOHÄRENZ UND TRANSPARENZ 

 

Das Abkommen sollte Querschnittsvorschriften zur regulatorischen Kohärenz und 

Transparenz enthalten, wobei das Ziel verfolgt wird, effiziente, kostenwirksame und besser 

kompatible Regelungen für den Waren- und Dienstleistungsverkehr zu entwickeln und 

umzusetzen. Es sollte unter anderem Bestimmungen über frühzeitige Konsultationen zu 

wichtigen Regelungen enthalten, einschließlich der Möglichkeit für die Beteiligten, zur 

Erarbeitung der Regelungsvorschläge beizutragen, der Veröffentlichung von Maßnahmen mit 

Auswirkungen auf Handel und Investitionen, der Förderung des Informationsaustauschs und 

der verstärkten Nutzung guter Regelungspraktiken wie Folgenabschätzungen und Ex-post-

Evaluierungen. 

 

KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG 

 

Das Abkommen sollte spezifische Bestimmungen zur Bekämpfung und Verhütung von 

Korruption enthalten, die den Handel und die Investitionen beeinträchtigt. Diese 

Bestimmungen sollten auf europäischen sowie auf vereinbarten internationalen Normen und 

Übereinkünften zur Korruptionsbekämpfung beruhen. 
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STREITBEILEGUNG ZWISCHEN STAATEN UND VERMITTLUNG 

 

Das Abkommen wird einen wirksamen und verbindlichen Streitbeilegungsmechanismus mit 

einem Eilverfahren umfassen, insbesondere für die Zusammenstellung des Schiedspanels und 

die Durchführung von Schiedspanelverfahren. Der Streitbeilegungsmechanismus sollte 

transparent und offen (auch in Bezug auf Anhörungen) sein und auf den Erfahrungen 

aufbauen, die in der WTO und mit anderen Freihandelsabkommen gewonnen wurden. Er 

sollte Bestimmungen für ein flexibles und zügiges Vermittlungsverfahren umfassen. 

 

Bei diesem Verfahren wird ein besonderes Augenmerk auf die Erleichterung der Beilegung 

von Streitigkeiten im Zusammenhang mit nichttarifären Hemmnissen gelegt. 

 

ALLGEMEINE AUSNAHMEN 

 

Das Abkommen sollte allgemeine Ausnahmen enthalten, auch in Bezug auf Sicherheit, 

Zahlungsbilanzen, Aufsicht und Steuerregelungen, die auf den einschlägigen Artikeln der 

WTO-Abkommen beruhen. 
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SONSTIGE BEREICHE 

 

Nach Prüfung durch die Kommission und vorheriger Konsultation des Ausschusses für 

Handelspolitik sowie in Einklang mit den EU-Verträgen können in das Abkommen auch 

Bestimmungen zu sonstigen Bereichen im Zusammenhang mit Handel und Investitionen 

aufgenommen werden, für die im Verlaufe der Verhandlungen ein gegenseitiges Interesse 

zum Ausdruck gebracht wird. 

 

IV. ALLGEMEINER INSTITUTIONELLER RAHMEN 

 

Das Abkommen sollte Bestimmungen zur institutionellen Struktur enthalten. Dabei sollte es 

auf den bestehenden Vereinbarungen und Verfahren aufbauen und diese weiterentwickeln. 

 

Der Assoziationsrat sollte seine Rolle als höchstes Gremium des modernisierten Abkommens, 

das für die allgemeine Überwachung seiner Umsetzung zuständig ist, beibehalten. Es wird 

vorgeschlagen, die Periodizität der Ratstagungen im gemeinsamen Einvernehmen der 

Vertragsparteien festzulegen. 

 

Der Assoziationsausschuss sollte seine Schlüsselrolle bei der Umsetzung des Abkommens 

beibehalten. Das Abkommen sollte Wege aufzeigen, wie der Assoziationsausschuss den 

Assoziationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben noch wirksamer unterstützen kann, um 

Synergien zu fördern und eine stärkere Dynamik zu schaffen. Es können Unterausschüsse und 

Arbeitsgruppen eingerichtet werden, die sich mit speziellen Fragen befassen. 
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Das Abkommen sollte Sondertagungen des im Rahmen des Abkommens eingesetzten 

Assoziationsausschusses zum Thema Handel ("Assoziationsausschuss in der Zusammen-

setzung Handel") vorsehen, um die Umsetzung der Handels- und Investitionsbestimmungen 

des Abkommens zu überwachen. Gegebenenfalls können Unterausschüsse für bestimmte 

Bereiche eingesetzt werden, die dem Assoziationsausschuss in seiner Zusammensetzung 

"Handel" unterstellt sind. Der Assoziationsausschuss in seiner Zusammensetzung "Handel" 

erstattet dem Assoziationsrat Bericht. 

 

Der Parlamentarische Assoziationsausschuss sollte seine Rolle beibehalten und ein Forum der 

interparlamentarischen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des Europäischen 

Parlaments und des chilenischen Nationalkongresses bilden. 

 

Der Gemischte Beratende Ausschuss sollte aufrechterhalten werden, um sicherzustellen, dass 

die Meinung der Zivilgesellschaft und der Sozialpartner bei der Umsetzung des neuen 

Abkommens vertreten ist.  
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V. ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 

Ungeachtet des Streitbeilegungsmechanismus für Handel und handelsbezogene Fragen sollte 

das Abkommen Bestimmungen für den Fall der Nichterfüllung von Verpflichtungen aus dem 

Abkommen enthalten, einschließlich der Möglichkeit der teilweisen oder vollständigen 

Aussetzung des Abkommens bei Verstößen gegen wesentliche Elemente. Dieses Abkommen 

sollte die Rechtsvorschriften der EU oder der Mitgliedstaaten über den Zugang der 

Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten in keiner Weise beeinträchtigen. 

 

Die Kommission kann dem Rat nach Maßgabe der Verträge Empfehlungen für etwaige 

zusätzliche Verhandlungsrichtlinien zu jeder Frage vorlegen, wobei die gleichen Verfahren 

für die Annahme, einschließlich Abstimmungsregeln, wie für dieses Mandat gelten. 

 


